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Umweltstrafrecht

Seit den 1970er Jahren erkennt es der Gesetzgeber als seine Aufgabe an, die Umwelt als
naturliche Lebensgrundlage des Menschen sowie als Ganzes zu schitzen (vgl. unter
anderem Art. 20a GG).

Im Zuge dessen wurden die zahlreich bestehenden einzelnen Strafvorschriften in den
verschiedenen Nebengesetzen geblndelt und mit dem 16. Strafrechtsdnderungsgesetz,
das zum 1.7.1980 in Kraft trat, als 29. Abschnitt in das Strafgesetzbuch (StGB)
ubernommen.

Diese gesetzliche Regelung wurde zum 1.11.1994 durch das 2. Gesetz zur Bekampfung
der Umweltkriminalitat (UKG) vereinheitlicht und teilweise verscharft.




Umweltstrafrecht

... ISt nicht praventiv sondern sanktionar

* Umweltstrafrecht sanktioniert Verstéfie gegen geltendes Umweltrecht

* Unternehmen beno6tigen zunehmend Rechtssicherheit, insbesondere
vor dem Hintergrund immer starker ansteigender Umweltauflagen
sowie der zunehmenden offentlichen Sensibilitat hinsichtlich
VerstdfRen (vgl. VW-Abgas-Skandal 11/2015).

« ,Rechtskonformitat“ (,Legal Compliance«) besitzt vielfach
bereits hohe bzw. hOchste unternehmerische Prioritat.
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Unwissenheit schutzt vor Strafe nicht

Bundesverfassungsgericht:
"Die Kenntnis der Regelungen im StGB, welches die wesentlichen Straftat-
bestande zusammenfasst, darf im Allgemeinen von einem Unternehmer

erwartet werden.

DarUber hinaus ist von Betreibern gewisser technischer Anlagen zu

verlangen, dass sie Uber die einschlagigen Vorschriften unterrichtet sind."

BVerfG, 75. Band S. 329 ff.




Umweltstrafrecht

Betriebliche Ebene:

Organisationsverschulden

beschreibt im Deliktrecht die Haftung wegen der Verletzung von Organisationspflichten
z.B. die Festlegung von Verantwortlichkeiten oder wegen Nichterfullung rechtlicher
Anforderungen an betriebliche organisatorische MaRnahmen

> 4 auf horizontaler Ebene (Inhaber, Geschaftsleitung)

-> in vertikaler Linie (alle Verantwortungstrager)
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Delegation
= jn arbeitsteiligen Bereichen heute unumganglich
= entbindet nicht von strafrechtlicher Verfolgung

= bewirkt Verantwortungsvervielfaltigung

Organisationsverschulden
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Organisationsverschulden

® [nstruktionsverschulden (eindeutige Anweisungen unterbleiben)
" [nvestitionsverschulden (notwendige Investitionen unterbleiben)
= Uberwachungs- u. Kontrollverschulden (notwendige Kontrollen unterbleiben)

= Eingriffsverschulden (korrigierende Eingriffe unterbleiben)

=  Verantwortung uber mehrere Hierarchie-Ebenen
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Straftaten gegen die Umwelt

e gemal 29. Abschnitt StGB

- § § 324 -330d



http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.zoonar.de/img/www_repository3/4e/85/8f/10_ac6f2ef8de3c4db4e754d9ccc61c2ce8.jpg&imgrefurl=http://www.zoonar.de/img/detail/emscher-muendung-outfall-of-river-emscher_977514.html&usg=__AmYFUiL6AAuUPFBWJh9T1qsCrPU=&h=368&w=550&sz=66&hl=de&start=248&um=1&itbs=1&tbnid=JLumem2W08Q9kM:&tbnh=89&tbnw=133&prev=/images?q=abwassereinleitung&start=240&um=1&hl=de&sa=N&rlz=1W1HPEB_de&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.zoonar.de/img/www_repository3/4e/85/8f/10_ac6f2ef8de3c4db4e754d9ccc61c2ce8.jpg&imgrefurl=http://www.zoonar.de/img/detail/emscher-muendung-outfall-of-river-emscher_977514.html&usg=__AmYFUiL6AAuUPFBWJh9T1qsCrPU=&h=368&w=550&sz=66&hl=de&start=248&um=1&itbs=1&tbnid=JLumem2W08Q9kM:&tbnh=89&tbnw=133&prev=/images?q=abwassereinleitung&start=240&um=1&hl=de&sa=N&rlz=1W1HPEB_de&ndsp=20&tbs=isch:1

Umweltstrafrecht

gemaR 29. Abschnitt StGB: Drei ,Angriffsrichtungen®

1. Beeintrachtigung von Umweltgltern (z.B. Gewasserverunreinigung, Luft- und
Bodenverunreinigung)

2. Umweltgefahrdende Handlungen (z.B. umweltgefahrdende
Abfallbeseitigung)

3. Unerlaubter Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen (z.B. Gefahrdung durch
Freisetzung von Giften)

=> grofdter Risikobereich in 1980-er bis Mitte 1990-er Jahren

= derzeit: ricklaufige Tendenz - Griinde????
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35643 7075 1602 377 24619 62 84
1995

18376 3759 1748 176 11909 15 50
2005

13342 2912 999 256 8486 36 47
2011

Die bekannt gewordenen Falle aller Umweltstraftaten sind zwischen 2004 und
2016 um 32 % gesunken, von 29.117 im Jahr 2004 auf 19.704 im Jahr 2016.

Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2013; PKS 2016
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Der Anteil der Straftaten gegen die Umwelt an allen Straftaten lag 2007 bei lediglich 0,3
Prozent. Im Durchschnitt wurden pro 100.000 Einwohner 20 Straftaten gegen die Umwelt
vertbt. Dabei wurden in den kleinsten Gemeinden (bis 20.000 Einwohner) Gberdurch-
schnittlich viele Straftaten registriert. 88,6 Prozent aller Tatverdachtigen des Jahres
2007 waren mannlich, 91 Prozent 25 Jahre oder alter.

Laut Statistischem Bundesamt ging die Zahl der wegen Straftaten gegen die Umwelt
verurteilten Personen (Westdeutschland und Berlin) zwischen 1995 und 2006 von 3.306
auf 1.873 zurick.

Parallel zum RlUckgang der Zahl der Verurteilten ist auch die Aufklarungsquote im
Zeitverlauf gesunken. Wahrend sie 1980 noch bei 73,9 Prozent lag, wurden 2007
lediglich 58,4 Prozent aller Falle aufgeklart. Am Stichtag 31. Marz 2007 gab es in
Deutschland 18 Strafgefangene, die eine Straftat gegen die Umwelt begangen hatten -
davon verbuf3ten 5 ihre Strafe im offenen Vollzug und eine Person eine Jugendstrafe.

Bundeskriminalamt (BKA): »www.bka.de;

Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2008


http://www.bka.de/
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Tatergruppe Hiimbs- Riither Meinberg
Krusche

Private 15.8 15.6 17.5
Industrie/Gewerbe <::I 34,2 34,8 30.6
Schiffsbetriebe 29.1 27.0 141
landwirtschaftliche Betriebe 9.8 9.6 16.2
Offentliche Betriebe 2.2 3.5 5.2

Unbekannt 8.9 9.5 16.3

Umweltbundesamt, Umweltdelikte 2004
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» Kernsatz des deutschen Strafrechts ist der in Art. 103 Abs. 2 GG und
§ 1 StGB festgelegte Grundsatz (der sich auf ,ROmisches Recht*
beruft):

Keine Strafe ohne Gesetz

(nulla poena sine lege scripta)

» Dieser Satz besagt, dass keine Person bestraft werden darf, ohne

dass es daflr zum Zeitpunkt der Tat eine bestehende gesetzliche
Regelung gegeben hat.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Kein Vorwurf, keine Strafe ohne Gesetz eine schriftliche


Umweltstrafrecht

Ubersicht 1: Strafrechtliche Grundsiitze

Herleitung.

» Strafrechtliche Grundsédtze ergeben sich aus Art. 103 Abs.2 GG (mullum crimen. nulla poena
sine lege scripta) und § 1 StGB. Dariiber hinaus ergeben sie sich aus dem Rechstsstaatsprinzip des Grundgesetzes

und semner Wertordnung.

Wesentliche Grundsditze:

* Bestimmtheitsgrundsatz:

Aus der Strafnorm mub sich ein eindeutiges Gebot fiir den Biirger herleiten lassen.

* Riickwirkungsverbot:

Die Strafe fiir eme Tat muld bereits be1 Tatbegehung durch ein schriftliches Parlamentsgesetz festgelegt sein. Eine
nachtragliche Strafbegriindung oder Strafverscharfung ist nicht moéglich.

* Analogieverbot:

Die Stratbarkeit des Téaters mull sich aufgrund einer gesetzlichen Regelung ergeben. die sein Verhalten erfafit. Eine
Strafnorm darf nicht analog auf nur dhnliche Lebenssachverhalte angewandt werden.

* Schuldprinzip:

Eine Bestrafung ist nur méglich. wenn dem Tater ein schuldhaftes Verhalten vorzuwerfen ist. Dabei richtet sich die
Strafthéhe nach seiner individuellen Schuld. Diese ergibt sich in erster Linie aus seiner Tat.

Frenz, Walter: Skript Umweltrecht, RWTH Aachen
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Deliktstypen im Umweltstrafrecht (Rangfolge ansteigend):

1. potentielles Gefahrdungsdelikt: z.B. § § 3251, 326 | Nr.4 StGB

"Delikt/Gefdhrdung kénnte eintreten” (z.B. Organisatorische
Schwachstelle im betrieblichen Prozess)

2. abstraktes Gefahrdungsdelikt: z.B. § § 325 1l, 327, 328 I, Il StGB

,Schaden konnte eintreten auf Grund des Deliktes” (z.B. es werden
Schadstoffe freigesetzt, die eine Schadigung hervorrufen kdonnen)

3. konkretes Gefahrdungsdelikt: z.B. § 328 Ill StGB

,Delikt ist eingetreten - Gefdhrdung liegt vor” ...es wird konkret mit
unerlaubten Stoffen umgegangen (z. B. auf Grund grober Fahrlassigkeit)

4. Verletzungsdelikt > verbotene Handlung

,Schaden ist eingetreten” ... es wurden Verbote oder Gebote vorsatzlich
verletzt
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Dreistufiger Deliktaufbau

Bei der Priufung der Frage, ob sich jemand einer Straftat schuldig gemacht
hat, ist eine bestimmte Reihenfolge vorgegeben.

Dreistufig
- Tatbestand

- Rechtswidrigkeit

- Schuld

grundsatzliches Prifschema flr die Strafbarkeit einer Tat
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Dreistufiger Deliktaufbau

1. Der Tatbestand

Durch den Tatbestand im weiteren Sinne wird ein bestimmtes menschliches
Verhalten typisiert, das als sozialschddlich gilt und damit als Unrecht
gekennzeichnet wird.

Der Tatbestand muss im engeren Sinne objektiv (beschriebene Tat) und
subjektiv (erforderliche Einstellung des Taters) erfillt sein.

Der mutmaRliche Tater muss demnach zundchst den gesetzlichen
Tatbestand der Tat erfillt haben. Beispiel: Tétungsdelikt




Umweltstrafrecht

Dreistufiger Deliktaufbau

Wird der gesetzliche Tatbestand bejaht, ist zu priifen ob diese Tat auch
rechtwidrig war.

2. Rechtswidrigkeit

Mit der Feststellung der Rechtswidrigkeit wird das Werturteil tiber
die Tat getroffen.

Die Rechtswidrigkeit ist also die Verletzung eines durch das Strafgesetz
geschitzten Rechtsgutes durch tatbestandmalRiges Handeln. Beispiel:
§ § 211 StGB (Mord, Totungsdelikte)

Ausnahme bildet das Vorliegen von Rechtfertigungsgriinden,

z.B. Einwilligung oder Notwehr (§ 34 StGB).
AN NN
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Dreistufiger Deliktaufbau

Sofern die Rechtswidrigkeit ebenfalls bejaht wurde, wird gefragt, ob die Tat auch
schuldhaft begangen wurde.

3. Schuld

Durch die Schuld wird die persdnliche Verantwortlichkeit des
Taters fir seine Tat zum Ausdruck gebracht.

Voraussetzung dafiir ist, dass der Tater schuldfahig ist.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Unrechtsbewusstsein setzt die Einsicht voraus, dass das Verhalten rechtlich verboten ist.�Fehlt das Unrechtsbewusstsein, liegt ein Verbotsirrtum vor.
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Dreistufiger Deliktaufbau

Die Prifung der Schuld umfasst:

a. SchuldausschlieBungsgriinde: Schuldunfahig sind Kinder bis zum vollendeten
vierzehnten Lebensjahr (§ 19 StGB) - wird derzeit (2018/19 diskutiert)

b. Schuldunfahigkeit wegen seelischer Storungen (§ 20 StGB): Aufgrund der
seelischen Stérung muss die Einsichts- oder Steuerungsfahigkeit fehlen

c. Verminderte Schuldfahigkeit (§ 21 StGB), z.B. unter Drogeneinfluss

d. Entschuldigungsgriinde; Entschuldigender Notstand ( § 35 Abs. 1 StGB),
Notwehriberschreitung, physische Ausnahmesituation, ... (§ 33 StGB)



Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Unrechtsbewusstsein setzt die Einsicht voraus, dass das Verhalten rechtlich verboten ist.�Fehlt das Unrechtsbewusstsein, liegt ein Verbotsirrtum vor.
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Strafmal

e Geldstrafen

e Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren
Beispiele:

§ 328 StGB Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen und anderen
gefahrlichen Stoffen und Gultern

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestratft,

1. wer ohne die erforderliche Genehmigung oder entgegen einer vollziehbaren Untersagung Kernbrennstoffe oder

2. wer ohne die erforderliche Genehmigung oder wer entgegen einer vollziehbaren Untersagung sonstige radioaktive Stoffe, die
nach Art, Beschaffenheit oder Menge geeignet sind, durch ionisierende Strahlen den Tod oder eine schwere
Gesundheitsschadigung eines anderen oder erhebliche Schaden an Tieren oder Pflanzen, Gewassern, der Luft oder dem

Boden herbeizufiihren, herstellt, aufbewahrt, befordert, bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwendet, einfihrt oder ausfihrt.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Unrechtsbewusstsein setzt die Einsicht voraus, dass das Verhalten rechtlich verboten ist.�Fehlt das Unrechtsbewusstsein, liegt ein Verbotsirrtum vor.
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Strafmal

Geldstrafen
BuRRgeldkatalog Sachsen

Vergehen BulRgeld
lllegale (Ab-)Lagerung von Bauschutt

- einmalig oder bis 1 m3 100 - 1.500€
- mehrmalig oder iber 5 m3 500 - 20.000 €
- mit schadlichen Verunreinigungen 500 - 25.000 €

BulR3geldkatalog fur Larmbelastigung und Ruhestérung

VerstoR BuRgeld

VerstoR gegen die nachtliche Ruhezeit oder die

Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen bis zu 5.000 Euro BuRgeld

VerstoR gegen die vertraglich festgelegte Abmahnung oder Kiindigung des
Mittagsruhe im Miethaus Mietvertrags

Rasenmdhen am Sonntag oder an Feiertagen bis zu 50.000 Euro BuRgeld



Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Unrechtsbewusstsein setzt die Einsicht voraus, dass das Verhalten rechtlich verboten ist.�Fehlt das Unrechtsbewusstsein, liegt ein Verbotsirrtum vor.
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Strafmal

§ 330
Besonders schwerer Fall einer Umweltstraftat

(1) In besonders schweren Fallen wird eine vorsatzliche Tat nach den § § 324 - 329 mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.

Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Tater

1. ein Gewasser, den Boden oder ein Schutzgebiet im Sinne des § 329 Abs. 3
derart beeintrachtigt, dass die Beeintrachtigung nicht, nur mit auf3erordentlichem
Aufwand oder erst nach langerer Zeit beseitigt werden kann,

2. die offentliche Wasserversorgung gefahrdet,

3. einen Bestand von Tieren oder Pflanzen einer streng geschutzten Art nachhaltig
schadigt oder

4. aus Gewinnsucht handelt.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Unrechtsbewusstsein setzt die Einsicht voraus, dass das Verhalten rechtlich verboten ist.�Fehlt das Unrechtsbewusstsein, liegt ein Verbotsirrtum vor.
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Die Verwaltungsakzessorietat

Ein Problem der praktischen Anwendung der § § 324 ff StGB ist die
Abhangigkeit der strafrechtlichen Haftung von der 6ffentlich-rechtlichen
Rechtslage. Nach dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung gilt:

Aufgrund eines Rechtsgebietes kann ein Verhalten nicht miss-
billigt werden, das nach einem anderen Rechtsgebiet zulassig ist.

Strafrecht soll nicht kriminalisieren, was Verwaltungsrecht erlaubt.

Daher kann sich niemand eines Umweltdeliktes strafbar machen, wenn sein Verhalten
verwaltungsrechtlich erlaubt ist. Die Tatbestande der § § 324 ff StGB beriicksichtigen dies,
indem sie entweder unbefugtes Handeln verlangen oder fordern, dass das fragliche Verhalten

verwaltungsrechtliche Pflichten verletzt.
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Die Verwaltungsakzessorietat

Unbefugt und damit rechtswidrig im Sinne des Umweltstrafrechts
handelt, wer etwas tut ohne im Besitz der dafir erforderlichen
behordlichen Genehmigung zu sein oder wenn er von der erlangten
behordlichen Genehmigung abweicht.

Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflicht liegt vor,

wenn eine Rechtsvorschrift, eine gerichtliche Entscheidung oder ein
vollziehbarer Verwaltungsakt (z. B. behordliche Auflagen in
Zusammenhang mit einer Genehmigung) nicht beachtet werden.




Umweltschadensgesetz

Das Umweltschadensgesetz (USchadG) - das ,Gesetz liber die
Vermeidung und Sanierung von Umweltschiaden” - dient der
Umsetzung der EG-Umwelthaftungsrichtlinie 2004/35/EG in deutsches
Recht.

Unter "Umweltschaden” werden die Schadigung von geschiitzten Arten
und Lebensrdaumen, Gewdssern und dem Boden verstanden.

Als geschiitzt gelten alle Arten und Lebensrdume, die in den Anhangen
l, Il und IV der FFH-Richtlinie, bzw. im Anhang | der Vogelschutz-
richtlinie aufgefiihrt sind sowie alle Zugvogelarten.

Bsp.. Mauersegler - Dachsanierungen - Anflughindernisse; § 44 BNatSchG
Ordnungswidrigkeit - gilt auch fiir Sanierungen z.B. von Ddchern; Sanierungsverbot
wahrend der Brutzeit
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Was passiert bei Umweltschdden?

Der Verursacher wird verpflichtet, den entstandenen Schaden bzw. den
drohenden Schaden auf seine Kosten zu sanieren (Verusacherprinzip).

Konsequenz:

Bei solchen Umweltschaden sind keine ErsatzmalRnahmen im Sinne des
Naturschutzgesetzes zuldssig, sondern nur noch ,echte” gleichartige
AusgleichsmaRnahmen (z.B. phys. Ersatz von Vogelenestern bei Sanierungsarb.)

Damit sind ErsatzmaRnahmen oder Ausgleichszahlungen gemiR
NatSchG nur noch fiir Biotope zulissig, die keine geschitzten
Lebensraume bzw. Lebensrdaume von geschitzten Arten sind.
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Wer wird tatig?

Die Naturschutzbehorden sind von Amts wegen verpflichtet,
solche Umweltschaden zu erfassen und die Vermeidung bzw.
Sanierung anzuordnen.

» Wenn sie dies nicht tun, kann ein anerkannter Naturschutzverband*
(z.B. BUND, NABU) beantragen, dass die Behorde tatig wird und
gegebenenfalls bei Untatigkeit Klage einreichen.

» Konsequenz: Das Personal der Unteren Naturschutzbehérden muss
ggf. aufgestockt werden

Umwelt- und Naturschutzvereinigungen kdénnen sich nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG)
anerkennen lassen und erhalten so besondere Beteiligungs- und Klagerechte. ,Verbandsklage“!! Das
Umweltbundesamt und die Anerkennungsbehérden der Lander sind fiir die Anerkennung zustandig.




Umweltzivilrecht (Umweltprivatrecht)

Das Umweltprivatrecht steht heutzutage nicht mehr im Vordergrund
der Rechtsnormen.

Es fand ein Wandel von Privatrecht hin zum 6ffentlichen Recht
statt (allg. Ordnungs- und Polizeirecht, in spezif. Umweltgesetzen
verankert).

GemalR § 1004 BGB kann jeder die Unterlassung von stérenden
Beeintrachtigungen seiner Gesundheit und seines Eigentums
verlangen, soweit er nicht gemaR § 906 BGB zu ihrer Duldung
verpflichtet ist.




Umweltzivilrecht (Umweltprivatrecht)

Auszug aus dem Burgerlichen Gesetzbuch, BGB:

§ 906 Zufiihrung unwagbarer Stoffe

11 Der Eigentlimer eings Grundsticks kann die Zufihrung van Gasen, Dampfen, Gerlchen, Rauch, Rul, Warme, Gerdusch, Erschitterungen und dhnliche
won einem anderen Grundstick ausgehende Einwirkungen insmweit nicht verbieten, als die Eimwirkung die Benutzung seines Grundsticks nicht oder nur
umwesentlich beeintrachtiot. Eine unmwesentliche Beeintrachtigung liegt in der Regel var, wenn die in Gesetzen oder Rechtsverordnunoen festoelegten
Grenz- oder Richtwerte won den nach diesen Vorschriften ermittelten und bewerteten Eimwirkungen nicht dberschritten werden. Gleiches gilt fir Were in
allgemeinen Verwaltungsvorschriten, die nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassenworden sind und den Stand der Technik
wiadergahean,

21 Das Gleiche gilt insoweit, als eing wesentliche Beeintrdchtigung durch eine artsibliche Benutung des anderen Grundsticks herbeigefihi wird und
hicht durch Manahmen werhindert werden kann, die Benuizern dieser At wirtschattlich zumuthar sind. Hat der Eigentiimer hiernach eine Eimwirkung zu
dulden, so kann ervan dem Benutzer des anderen Grundsticks einen angemessenen Ausgleich in Geld wverlangen, wenn die Eimwirkung eine ortsdbliche
Benutzung seines Grundsticks oder dessen Ertrag dher das zumuthare Malk hinaus heeintrachtiot.

(31 Die Zufithrung durch eine besondere Leitung ist unzuldssin.

§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch

(11 Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Yorenthaltung des Besitzes heeintrachtiot, so kann der Eigentimer von dem Stirer die
Beseitigung der Beeintrachtigung verlangen. Sind weitere Beeintrichtigungen zu besargen, 5o kann der Eigentimer auf Unterlassung klagen.
i1 Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentlmer zur Duldung verpflichtet ist.




Ausgleichs- und Schadensersatzanspriiche
aus dem BGB und speziellen Umweltgesetzen

§ 823 BGB - Schadensersatzpflicht

(1) Wer vorsatzlich oder fahrlassig das Leben, den Korper,
die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein
sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt,

ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.




Ausgleichs- und Schadensersatzanspriiche
aus dem BGB und speziellen Umweltgesetzen

Haftungsrecht unterscheidet 2 Arten der Haftung

Verschuldungshaftung setzt die Rechtswidrigkeit einer
Handlung und eines Verschulden (vorsatzlich oder
fahrlassig) des Schadigers voraus. 2 Schadenshaftung
nach BGB

Gefdhrdungshaftung auch ohne Verschulden (z.B. Unfall
oder Storfall bei einer risikobehafteten Tadtigkeit) 2>
Schadensersatz nach UmweltHG




Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG)

Umwelthaftung - Begriffsklarung

,Haftung”
Strafrecht Zivilrecht Offentliches Recht
@ 5324 5tGB @ 5823 |BGB Verletzung @ allgemeines Polize
(Gewdsserverunrei- vom und Ordnungsrecht
nigung) Individualrechtsgiitern @ Besonderer
@ §324a StGB (Leben, Leib, Eigen- -sektoraler- Gefah-
(Bodenverunreini- tum) renabwehrende, z. B.
gung) ¢ 58231l StGB § 4 11l BBodSchG
1.V.m. Schutzgesetz jeweils mit Maglich-
¢ 53265tGB ‘ Problem: Ver- keit der Ersatzvor-
[unerlaqbter Um- schuldensnachweis nahme
gang mit gefahr- und Nachweis der
lichen Stoffen) Zurechnung
BGB/StGB/ spezif. UmweltG

StGB
N UmweltHG




Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG)

§ 1 Anlagenhaftung bei Umwelteinwirkungen

Wird durch eine Umwelteinwirkung, die von einer im Anhang 1
genannten Anlage ausgeht, jemand getotet, sein Korper oder seine

Gesundheit verletzt oder eine Sache beschadigt, so ist der Inhaber der
Anlage verpflichtet, dem Geschadigten den daraus entstehenden
Schaden zu ersetzen.




Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG)

§ 6 Ursachenvermutung

(1) Ist eine Anlage nach den Gegebenheiten des Einzelfalles
geeignet, den entstandenen Schaden zu verursachen, so wird
vermutet, dass der Schaden durch diese Anlage verursacht ist.

Die Eignung im Einzelfall beurteilt sich nach dem Betriebsablauf, den verwendeten
Einrichtungen, der Art und Konzentration der eingesetzten und freigesetzten Stoffe,
den meteorologischen Gegebenheiten, nach Zeit und Ort des Schadenseintritts und
nach dem Schadensbild sowie allen sonstigen Gegebenheiten, die im Einzelfall fiir

oder gegen die Schadensverursachung sprechen.




Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG)

§ 6 Ursachenvermutung

Relativierung von § 6 Abs. 1 (i.Vv.m. § 906 BGB):

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Anlage
bestimmungsgemdR betrieben wurde.

Ein bestimmungsgemaler Betrieb liegt vor, wenn die
besonderen Betriebspflichten (... nach Abs. 3) eingehalten
worden sind und auch keine Stérung des Betriebs vorliegt.




Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG)

§ 6 Ursachenvermutung
Relativierung von § 6 Abs. 1 (i.Vv.m. § 906 BGB):

Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass sich Haftungs-
anspriuche dann ergeben kénnen, wenn die Anlage nicht
bestimmungsgemal betrieben wurde (z.B. Storfall, Havarie)

oder

wenn gegen in § 6 Abs. (3) des UmweltHG genannten ,Besonderen
Betriebspflichten, die sich aus verwaltungsrechtlichen Zulassungen,
Auflagen und vollziehbaren Anordnungen und Rechtsvorschriften

ergeben, verstofRen wurde.




Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG)

Anlage 1, Nr. 8 zum UmweltHG:

Der Betrieb der unter lit. a angefiihrten Anlagen, soweit sie nicht schon von einer der vorstehenden Ziffern erfasst sind, sofern fiir sie eine Genehmigung nach der
GewO 1994, dem AWG 2002, dem MinroG oder dem EG-K erforderlich ist, in Bezug auf die Ableitung der unter lit. b angefiihrten Schadstoffe in die Atmosphare

a)
Kokereien
Raffinerien fiir Erdol (ausgenommen Unternehmen, die nur Schmiermittel aus Erdol herstellen)
Anlagen zur Kohlevergasung und Kohleverfliissigung
Warmekraftwerke und andere Verbrennungsanlagen mit einer Warme-Nennleistung von mehr als 50 MW
Rost- und Sinteranlagen mit einer Kapazitdt von mehr als 1 000 Tonnen Erz im Jahr
Integrierte Anlagen zur Erzeugung von Roheisen und Rohstahl
EisengieRereien mit Schmelzanlagen mit einem Fassungsvermdégen von mehr als 5 Tonnen
Anlagen zur Erzeugung und zum Schmelzen von Nichteisenmetallen mit Anlagen mit einem Gesamtfassungsvermdgen von mehr als 1 Tonne fur Schwermetalle und 500 kg fir Leichtmetalle
Anlagen zur Herstellung von Zement und Drehofenkalk
Anlagen zur Erzeugung und Verarbeitung von Asbest und zur Herstellung von Asbesterzeugnissen
Anlagen zur Herstellung von Glas- und Gesteinsfasern
Anlagen zur Herstellung von Normal- und Spezialglas mit einem Fassungsvermdgen von mehr als 5 000 Tonnen pro Jahr
Anlagen zur Herstellung von Grobkeramik, insbesondere feuerfestem Normalstein, Steinrohren, Ziegelsteinen fur Wande und FuBboden sowie Dachziegeln
chemische Anlagen fiir die Herstellung von Olefinen, Olefinderivaten, Monomeren und Polymeren
chemische Anlagen fiir die Herstellung anderer organischer Zwischenerzeugnisse
Anlagen fir die Herstellung anorganischer Grundchemikalien
Anlagen, die dazu bestimmt sind, gefahrliche Abfille, einschlieRlich toxischer Abfélle, durch Verbrennen zu beseitigen
Anlagen zur Beseitigung anderer fester und flissiger Abfélle durch Verbrennen
Anlagen zur chemischen Erzeugung von Papiermasse mit einer Produktionskapazitat von mindestens 25 000 Tonnen im Jahr.

b)
- Schwefeldioxid und andere Schwefelverbindungen

Stickstoffmonoxide und andere Stickstoffverbindungen

Kohlenmonoxid

organische Stoffe und insbesondere Kohlenwasserstoffe (auRer Methan)

Schwermetalle und metallhaltige Verbindungen

Staub, Asbest (Schwebeteilchen und Fasern), Glas- und Gesteinsfasern
Chlor und Chlorverbindungen

Fluor und Fluorverbindungen



Vorführender
Präsentationsnotizen
Gefährdungshaftung ist die Haftung für Schäden, die sich aus einer erlaubten Gefahr (z. B. Betrieb einer gefährlichen Einrichtung, Halten eines Haustieres) ergeben. Im Unterschied zur Haftpflicht wegen unerlaubter Handlung kommt es bei einer Gefährdungshaftung auf die Widerrechtlichkeit der Handlung oder ein Verschulden des Schädigers nicht an.


Vielen Dank
fur die Aufmerksamkeit
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